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Behandlung bleiweißhaltiger Beschichtungen
auf Holz mit Handschleifmaschinen
Walter Gunreben, Kassel

Bleiweißhaltige Beschichtungen wurden bis
1960 sowohl im Innenbereich wie auch im
Außenbereich zur Beschichtung von Holz-
bauteilen in den alten Bundesländern ver-
wendet. In den neuen Bundesländern wur-
den bleiweißhaltige Beschichtungen bis zum
Jahr 1990 angewandt, vermutlich wurden
Reste anschließend noch aufgebraucht. Im
Bereich denkmalgeschützter Gebäude war
auch danach die Verwendung von bleihalti-
gen Farben noch zulässig.

In den meisten Fällen sind die bleiweiß-
haltigen Beschichtungen mittlerweile mehr-
fach überstrichen, so dass die oberen Farb-
schichten aus bleifreien Farben bestehen.
Trotzdem ist bei Sanierungsarbeiten immer
mit einer Bleiexposition der Beschäftigten
zu rechnen. Bei der Bearbeitung der Ober-
flächen werden i.d.R., zumindest in Teilberei-
chen wie Kanten oder bei Glättung von
„Farbnasen“ etc, auch tiefere Farbschichten
erreicht.

Bleiweißhaltige 
Farbschichten
Die Bleigehalte in den ehemals mit Blei-
weiß pigmentierten Beschichtungsstoffen
(Öl- oder Alkydharzlackfarben) betrugen
üblicherweise zwischen 2 und 30 Massen-%,
in Einzelfällen bis zu 50 Massen-% (50–
600 g/kg in der Trockensubstanz). 

Es ist offensichtlich, dass bei solchen Blei-
gehalten eine erhebliche Belastung beim
Bearbeiten dieser Flächen vorliegen kann. Die
Tabelle 1 gibt die Blutbleiwerte von 6 Arbei-
tern (1–6) an (Elliehausen et al., 1995), die
die Holzfassade eines Hotels abgeschliffen
haben (in Materialproben der Farbe wurde
ein Bleigehalt von im Mittel 130 g/kg fest-
gestellt). Atemschutz wurde nicht verwen-
det.

Bei weiteren 3 Handwerkern wurden die Blei-
konzentrationen in der Luft beim Abschleifen
von Farbresten nach dem Abbrennen der
Farbe gemessen (7–9 der Tabelle 1). Dabei
bestanden hohe Staubkonzentration und
starke Geruchsbelästigungen. Bei einem die-
ser Handwerker wurde auch der Blutbleiwert
bestimmt.

„Grenzwerte“ für Blei
Blei und seine Verbindungen sind giftig und
können das Kind im Mutterleib beschädi-
gen. In Deutschland gibt es derzeit keinen
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) für Blei. Eine
Arbeitsplatzkonzentration von 0,1 mg/m3

ist soweit wie möglich zu unterschreiten
(TRGS 505 „Blei“). Die Unterschreitung be-
deutet allerdings nicht, dass es bei den
Beschäftigten nicht zu Überschreitungen des
Blutbleispiegels kommen kann. Bei Mängeln
bei der Hygiene am Arbeitsplatz kann es
zur Aufnahme von bleihaltigen Stäuben
kommen, z.B. auf den Rändern von Getränke-
flaschen. 
Nach RL 98/24/EG gilt ein verbindlicher
Arbeitsplatzgrenzwert der Europäischen Ge -
meinschaft für anorganische Bleiverbindun-
gen mit einem 8-Stunden-Mittelwert von
0,15 mg/m3. Unabhängig davon gilt aber
national die o.g. Forderung, eine Arbeitsplatz-
konzentration von 0,1 mg/m3 soweit wie
möglich zu unterschreiten. In der TRGS 903
„Biologische Grenzwerte“ wird für Blei ein
BGW (Biologischer Grenzwert) von 400 µg/l,
für Frauen < 45 Jahre von 300 µg/l, auf-
geführt. Als „Normalwert“ für Blei im Blut
gelten 200 µg/l (Elliehausen et al., 1995).

Sicheres Bearbeiten bleiweiß-
haltiger Holzbeschichtungen
In den alten Bundesländern waren bleihal-
tige Beschichtungen und die damit verbun-
denen Arbeitsschutzprobleme fast in Ver-
gessenheit geraten. Die BG BAU hat mit
dem Landesinnungsverband des Bayerischen
Maler- und Lackiererhandwerks und dem
Bundesverband Farbe Gestaltung Bauten-
schutz auf Baustellen in Bayern ein Verfahren
entwickelt, mit dem bleihaltige Beschich-
tungen ohne Belastung der Beschäftigten
angeschliffen werden können.
Grundsätzlich sind Maschinen entsprechend
der Hierarchie der Schutzmaßnahmen so
auszuwählen und zu betreiben, dass mög-
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Tabelle 1: 
Bleibelastung beim Abschleifen alter Farbe

Arbeiter Luft Blut 
(mg/m3) (µg/l)

1 281 im Freien

2 416 im Freien

3 420 im Freien

4 497 im Freien

5 812 im Freien

6 535 im Freien

7 0,20 Innenraum

8 0,98 423 Innenraum

9 0,03 im Freien

Was tun bei

H ü f t - A r t H r o s e ?
tipps

zum künstlichen Hüftgelenk

Für viele Menschen mit Hüft-Arthrose sind künst-

 liche Ge lenke ein unschätz barer Segen. Hun dert-

 tausende erfahren weltweit jedes Jahr neu, wie

ihre Schmer zen damit beinahe von einem auf den

anderen Tag beseitigt werden. Manch mal können

aber auch Komplikationen auftreten. 

In ihrer Informations zeit schrift „Arthrose-Info“

gibt die Deutsche Arthrose-Hilfe e.V. zahl reiche

Hinweise, worauf man bereits vor dem Einsetzen

des neuen Gelenks achten sollte und wie be-

stimmte Kompli ka tio nen ver mieden werden kön-

nen. In anschaulichen und interes san ten Dar stel-

lungen werden darüber hinaus weitere nützliche

Emp feh lungen zur Arthrose gegeben, die jeder

kennen sollte. 

Ein kosten loses Musterheft „Arthrose-Info“

(bitte eine 0,55-EUR-Brief marke für Rück porto

beifügen) kann angefordert werden bei: 

Deutsche Arthrose-Hilfe e.V., 

Post fach 11 05 51, 60040 Frank furt/Main. 
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lichst wenig Staub freigesetzt wird („staub-
arme Maschinen“). Werden noch Stäube frei-
gesetzt, sind diese an der Emissionsquelle
abzusaugen (Arbeitsplatzabsaugung), wobei
die abgesaugte Luft so zu führen ist, dass
so wenig Staub wie möglich in die Atemluft
der Beschäftigten gelangt. Ist dies, oder eine
Kombination solcher Maßnahmen, nicht aus-
reichend wirksam möglich, ist durch kollek-
tiv wirkende lüftungstechnische (technische
Raumlüftung) Maßnahmen sicherzustellen,
dass eine Ausbreitung nicht erfolgt und die
Gefahrstoffe möglichst vom Bediener weg
geführt werden. Hier kann aber, bei unzurei-
chenden Luftwechselraten, zusätzlich Atem-
schutz notwendig werden.
Individuelle Schutzmaßnahmen wie Persön-
liche Schutzausrüstung dürfen erst einge-
setzt werden, wenn alle anderen Maßnah-
men nicht ausreichend wirksam sind. Atem-
schutz darf ohnehin keine Dauermaßnahme
sein, sondern ist für jeden Beschäftigten auf
das unbedingt erforderliche Minimum zu
beschränken.
Vor bleihaltigen Stäuben bei Trockenschleif-
arbeiten werden Beschäftigte am wirkungs-
vollsten durch Verwendung abgesaugter
Schleifmaschinen oder abgesaugter Hand-
schleifpads geschützt. Mit der Erfassung
an der Gefahrenquelle wird verhindert, dass
bleihaltige Stäube in die Atemluft der
Beschäftigten gelangen (Abb. 1). Staubarme
Handmaschinen, bei denen der Staub bei
der Entstehung abgesaugt wird, werden
bereits seit 2003 von der BG BAU gefördert.
Maschinen, bei deren Einsatz die Arbeits-
platzgrenzwerte (AGW) für Einatembaren
Staub (E-Staub) und Alveolengängigen Staub
(A-Staub, früher Feinstaub) bei der Bearbei-
tung mineralischer Werkstoffe eingehalten
werden, werden als Typ I-Maschinen bezeich-
net. Wenn die AGW überschritten werden,
liegen Typ II-Maschinen vor. Eine Liste der
Maschinen ist unter www.gisbau.de/service/
sonstiges/staub/staub_bea.htm zu finden.

Maschinen des Typs I bildeten die Grundlage
für Praxisversuche der BG BAU mit dem Lan-
desinnungsverband des Bayerischen Maler-
und Lackiererhandwerks und dem Bundes-

verband Farbe Gestaltung Bautenschutz. Bei
den Versuchen wurde unter praxisnahen
Bedingungen zunächst das Anschleifen blei-
haltiger Beschichtungen und daran anschlie-
ßend das Nachschleifen abgebeizter Flächen
mit staubarmen Maschinen untersucht. Da -
zu wurden zuerst von 2 Herstellern zur Ver-
fügung gestellte kleinere Schleifmaschinen
(z.B. Delta-Schleifer) und Entstauber der
Staubklasse M in Kurzzeitversuchen unter
Verwendung von Atemschutz auf ihre Eig-
nung hin untersucht. Die geeigneten Maschi-
nen sind in den Expositionsbeschreibungen
zum Anschleifen und Nachschleifen blei-
haltiger Beschichtungen aufgeführt (www.
gisbau.de/service/expo/expo_blei.htm). Dass
sich nicht alle Maschinen als geeignet er-
wiesen, unterstreicht die Bedeutung einer
sinnvollen Auswahl geeigneter staubarmer
Systeme.

Wichtig ist die Verwendung eines Entstau-
bers der Staubklasse M nach DIN EN 60335-
2-69. Dieser muss einen gewissen Ausstat-
tungsumfang aufweisen. Dazu gehört ins-
besondere eine Warneinrichtung, die dem
Bediener bei Absinken der Luftgeschwindig-
keit (z.B. bei zugesetzten Filter) im Saug-
schlauch unter 20 m/s durch akustische oder
optische Warnsignale warnt oder die staub-
erzeugende Maschine abschaltet. Einfache
Manometer oder Leuchtdioden genügen
hierfür nicht, da sie oft unbeachtet bleiben.

Nach dieser Vorauswahl von geeigneten
Maschinen wurden an verschiedenen Sanie-
rungsprojekten in Deutschland mit Schwer-
punkt in Bayern Messungen durchgeführt.
Bei den Arbeitsversuchen wurde zum Einen
die Luftkonzentration an Staub/Blei im Ein-
atembereich der Beschäftigten, anfangs auch
die Luftkonzentration in der Raumluft des
Arbeitsraumes, und zum Anderen die Blut-
bleikonzentrationen der Bediener im Rah-
men eines Biomonitorings überwacht. Nach-
dem die Bleikonzentrationen in der Raum-
luft in den anfangs durchgeführten Mes-
sungen regelmäßig die Nachweisgrenzen
unterschritten, wurde in den weiteren Mes-
sungen darauf verzichtet.

Zur Bearbeitung der Bauteile wurden ver-
schiedene Maschinen eingesetzt, bei schma-
len Flächen die kleineren Deltaschleifer und
Linearschleifer, bei größeren Flächen die
größeren Rotationsschleifer und Exzenter-
schleifer. Im nächsten Schritt wurden dann
die Arbeiten ohne Atemschutz durchgeführt
um zu belastbaren Daten beim Biomoni-
toring zu gelangen. Beim Anschleifen von
bleihaltigen Beschichtungen wurden bei
personengetragenen Messungen die in der
Tabelle 2 dargestellten Ergebnisse erhalten.

Beim Anschleifen wird hauptsächlich auf
dem bleiweißfreien Teil der Beschichtungen
geschliffen und nur z.T. in bleiweißhaltige Be -
schichtungen durchgeschliffen. Beim Nach-
schleifen abgebeizter bleiweißhaltiger Be -
schichtungen wird direkt auf Resten blei-
weißhaltiger Beschichtungen geschliffen.
Daher wurden auch hier entsprechende Mes-
sungen durchgeführt (Tabelle 3).

Abb. 1: Rangfolge der Schutzmaßnahmen bei bleihaltigen Stäuben

Abb. 2: 
Anschleifen 
bleihaltiger Farben

Prioritäten zum Schutz der Beschäftigten vor bleihaltigen Stäuben

1. Maschinen mit Absaugung an der Emissionsquelle 

(staubarme Maschinen),

2. Absaugung des Arbeitsplatzes möglichst nah an der 

Emissionsquelle,

3. Bei unzugänglichen Staubquellen Raumlüftung mit Absaugung 

möglichst nahe an der Staubquelle, um hier hohe lokale Luft-

wechselraten zu erhalten,

4. Gleichmäßige Raumlüftung mit angepassten Luftwechselraten

(ggf. mit Atemschutz),

5. „Mindestens 5-fache“ Raumlüftung 

(Drittschutz, keine Arbeitsschutzmaßnahme, Atemschutz erforderlich)

Tabelle 3: 
Bleiexpositionen beim Nachschleifen bleiweißhaltiger Beschichtungen (mg/m3)

Messwerte Minimalwert Mittelwert Maximalwert

8 0,0013 0,0116 0,037

Tabelle 2: 
Bleiexpositionen beim Anschleifen bleiweißhaltiger Beschichtungen (mg/m3)

Messwerte Minimalwert 50-Percentil 95-Percentil Maximalwert

24 0,0025 0,005 0,0298 0,0390
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Zusätzlich zur personenbezogenen Mes-
sung wurden einige orientierende statio-
näre Messungen im Abstand von ca. 2 m
vom Arbeitsplatz durchgeführt. Die max.
Konzentration auf Baustellen betrug weniger
als 0,0025 mg/m3, die Konzentration bei
einer im stationären Betrieb durchgeführten
Messung betrug 0,0071 mg/m3.

Beim Anschleifen bleiweißhaltiger Beschich-
tungen wurde ebenso wie beim Nachschlei-
fen abgebeizter bleiweißhaltiger Beschich-
tungen bei insgesamt 12 Beschäftigten Bio-
monitoring durchgeführt. Hierzu wurden
den Beschäftigten 5 ml Vollblut sowohl vor
Schicht als auch nach Schicht entnommen
und unmittelbar anschließend in einem
medizinischen Labor ausgewertet. In keinem
Fall wurde eine Überschreitung des Biologi-
schen Grenzwertes gefunden. In nur 3 Fällen
wurde im Nachschicht-Urin eine höhere Blei-
konzentration festgestellt als im Vorschicht-
Urin. Mit max. 30 µg/l war dieser Anstieg
allerdings sehr gering und liegt im Bereich
der natürlichen Schwankungsbreite. In 4 Fäl-
len lag die Bleikonzentration im Vor- und
Nachschicht-Urin unter 30 µg/l, in 6 Fällen
enthielt der Vorschicht-Urin eine Bleikonzen-
tration über dem Wert der Normalbevölke-
rung (200 µg/l). Letzteres ist teilweise auf
eine private Bleibelastung zurückzuführen
(Hobby eines der Beschäftigten: Gießen von
Bleikugeln), bzw. darauf, dass in den Tagen
vorher nicht mit einem sicheren Verfahren
und somit mit einer Bleibelastung gearbeitet
wurde.

Die Versuche wurden i.d.R. mit freier Lüftung
durchgeführt, es war mindestens ein Fenster
komplett geöffnet. Meist waren mehrere
Fenster eines Raumes geöffnet, an denen

gleichzeitig auch gearbeitet wurde. Sofern
ausgebaute Fensterflügel auf der Baustelle
zu bearbeiten waren, wurde dies in der Nähe
der geöffneten Fenster durchgeführt. Wird in
einer Einhausung unter Aufrechterhaltung
eines nur „mindestens 5-fachen Luftwech-
sels“ gearbeitet, können die Messwerte nicht
für die Gefährdungsbeurteilung herange-
zogen werden. Ein nur 5-facher Luftwechsel
entspricht Luftgeschwindigkeiten die nach
meteorologischer Betrachtungsweise am
unteren Ende der „Windstille“ liegen.

In den Expositionsbeschreibungen „Anschlei-
fen bleiweißhaltiger Beschichtungen auf
Holz“ und „Nachschleifen von Holzober-
flächen nach dem Abbeizen bleiweißhaltiger
Beschichtungen“ werden die Arbeitsvor-
gänge und die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen ausführlich beschrieben (www.
gisbau.de/service/expo/expo_blei.htm).

Vorsorgeuntersuchungen
Bei Tätigkeiten mit bleihaltigen Gefahrstof-
fen lässt sich die innere Belastung allein an
Hand der Luftkonzentration nicht zuverlässig
abschätzen. Wegen der individuell unter-
schiedlichen oralen Aufnahme wird kein
enger Zusammenhang zwischen der Arbeits-
platzkonzentration in der Luft und dem
Blutbleispiegel gefunden. Die Gefährdungs-
beurteilung ist daher zwingend auf die
Ergeb nisse von arbeitsmedizinischen Vor-
sorgeuntersuchungen mit Biomonitoring
angewiesen.

Insofern können Arbeiten mit bleihaltigen
Gefahrstoffen nur durchgeführt werden,
wenn Vorsorgeuntersuchungen durchge-
führt wurden bzw. werden. Bei neuen Ver-
fahren und bei der Einarbeitung neuer Mit-
arbeiter sind ebenfalls Vorsorgeuntersuchun-
gen durchzuführen. Allen Mitarbeitern muss
eine regelmäßige Vorsorgeuntersuchung
angeboten werden.
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Abb. 3: Nachschleifen abgebeizter Flächen 
mit einem abgesaugten Schleifpad
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